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Vollmacht zur Abholung des Personalausweises (ePA) 
 
 
BITTE BEACHTEN: Der alte Personalausweis sowie eventuell ausgestellte 
vorläufige Ausweisdokumente sind zur/zum Entwertung/Verbleib beim Abholen 
vorzulegen. Die bevollmächtigte Person muss sich bei Abholung des 
Personalausweises ausweisen können.  
 
 
Vollmachtgeber: 
 
Name:  ________________________________________ 
       
Vorname:  ________________________________________ 
 
Geburtsdatum: ________________________________________ 
     
 
Erklärung über den Erhalt des PIN-Briefs  (§ 13 Personalausweisgesetz – 
PAuswG) 
 
Den Brief mit der PIN, der PUK und dem Sperrkennwort zum elektronischen 
Identitätsnachweis vom Ausweishersteller habe ich erhalten. 
 
Hinweis: 
 
Sollten Sie den PIN-Brief nicht erhalten haben, so ist eine Aushändigung des 
Personalausweises an eine bevollmächtigte Person nicht möglich. 
Die Aushändigung kann in diesem Fall ausschließlich an den/die Ausweisinhaber/in 
erfolgen, da bei der Abholung die Neusetzung einer persönlichen, sechsstelligen PIN 
erfolgen muss. 
 
 
Hiermit bevollmächtige ich: 
 
 
Name, Vorname:     ________________________________________ 
 
meinen Personalausweis abzuholen.  
 
 
 
____________________    ________________________ 
 Datum          Unterschrift 
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